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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 BekanntMachungen 
 der  regIon  hannover  und  der  
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover
 
 – – –

 landeshauptstadt hannover

 – – –

B) Satzungen  und  BekanntMachungen 
der  Städte  und  geMeInden

1. Stadt  Burgwedel
                                    
 haushaltssatzung der Stadt Burgwedel für das 

haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz hat der Rat der Stadt Burgwedel in der Sit-
zung am 19. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 34.846.100,00€
 1.2  der ordentlichen Aufwendungen  

auf 38.869.300,00 €
 1.3  der außerordentlichen Erträge 0,00 €
 1.4  der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 €

2. im finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

 2.1 der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 33.754.300,00€

 2.2 der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 36.529.500,00 €

 2.3 der Einzahlungen  
für Investitionstätigkeit 88.900,00 €

 2.4 der Auszahlungen  
für Investitionstätigkeit 4.151.700,00 €

 2.5 der Einzahlungen  
für Finanzierungstätigkeit 0,00 €

 2.6 der Auszahlungen  
für Finanzierungstätigkeit 3.200,00 €

 festgesetzt

 Nachrichtlich: Gesamtbetrag
 -  der Einzahlungen  

des Finanzhaushaltes 33.843.200,00 €
 -  der Auszahlungen  

des Finanzhaushaltes 40.684.400,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 245.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden 
für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. grundsteuer
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) 385 v. H.
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 385 v. H.

2.  gewerbesteuer 400 v. H.

Burgwedel, 19. Dezember 2011

STADT BuRGWEDEL
Dr. Hoppenstedt

L. S. Bürgermeister
 

2. Stadt  heMMIngen
                                    
 1. Satzung zur änderung der hauptsatzung der 

Stadt hemmingen

Der Rat der Stadt Hemmingen hat aufgrund des § 12 Abs. 
1 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes in der zurzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung 
am 23.02.2012 folgende Änderungssatzung beschlossen:

artikel I

§ 8 wird wie folgt geändert:

(4) Erscheint das Gemeinsame Amtsblatt für die Regi-
on Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 
oder das Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Hem-
mingen „rings um uns“ infolge eines Streiks, durch 
höhere Gewalt oder aus einem anderen Grund nicht, 
erfolgen die Bekanntmachungen durch Aushang im 
Bekanntmachungskasten am Rathausplatz. Nach Be-
endigung des Hindernisses ist die Bekanntmachung 
unverzüglich nachzuholen..

(5) Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden, 
soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, durch 
Aushang im Bekanntmachungskasten am Rathaus-
platz bewirkt.

artikel II

Die Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

Hemmingen. den 6. März 2012

STADT HEMMINGEN
Schacht-Gaida
Bürgermeister
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3. gemeinde  ISernhagen
                                    
 haushaltssatzung der gemeinde Isernhagen für das 

haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Isernhagen in der Sitzung am 15.12.2011 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 1.1 der ordentlichen Erträge auf 46.790.500 Euro
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen  

auf 50.083.300 Euro
 1.3 der außerordentlichen Erträge  

auf 5.100 Euro
 1.4 der außerordentlichen  

Aufwendungen auf 4.600 Euro

2. im finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 2.1 der Einzahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit 45.355.300 Euro
 2.2 der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit 46.435.400 Euro
 2.3 der Einzahlungen für  

Investitionstätigkeit 6.035.100 Euro
 2.4 der Auszahlungen  

für Investitionstätigkeit 11.045.600 Euro
 2.5 der Einzahlungen  

für Finanzierungstätigkeit 4.480.000 Euro
 2.6 der Auszahlungen  

für Finanzierungstätigkeit 707.600 Euro

 festgesetzt.

 Nachrichtlich: gesamtbetrag
 -   der Einzahlungen  

des Finanzhaushaltes 55.870.400 Euro
 -   der Auszahlungen  

des Finanzhaushaltes 58.188.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 4.480.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 3.465.000 Euro  festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Li-
quiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszah-
lungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
7.500.000 Euro  festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden 
für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.  Grundsteuer
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) 395 v. H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 395 v. H.

2.  Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 6

unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG sind Aufwendungen und Auszahlungen bis zur 
Höhe von 15.000 Euro im Einzelfall.

Isernhagen, den 15.12.2011

GEMEINDE ISERNHAGEN
Bogya

Bürgermeister

Bekanntmachung der haushaltssatzung 2012

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Region Hannover hat am 24. Febr. 2012, Az. 
151421(07), die Genehmigung gem. §§ 119 Abs. 4, 120 
Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 16. März bis zum 26.März 2012 zur Einsichtnahme 
im Amt für Wirtschaft und Finanzen der Gemeinde Isern-
hagen, Bothfelder Str. 29, 2. OG., Zimmer 211, während 
der Dienststunden öffentlich aus.

Isernhagen, 07.03.2012

GEMEINDE ISERNHAGEN
Bogya

Bürgermeister

4. Stadt  neuStadt aM rüBenBerge
                                    
 Bebauungsplan nr. 128 a „gewerbegebiet ost“, 

3. änderung und erweiterung, Stadt neustadt a. 
rbge., kernstadt

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat in seiner Sitzung 
am 06.10.2011 den o. g. Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 6 
und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) 
als Satzung beschlossen.
Die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die Zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB haben 
an dieser Beschlussfassung teilgenommen.
Der Beschluss des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 3 NGO bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 20.10.2011 mit 
der Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. Der Bebau-
ungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt.
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geltungsbereich
Der Geltungsbereich ist vorstehender Planskizze zu ent-
nehmen.

Der Bebauungsplan Nr. 128 A „Gewerbegebiet Ost“, 
3. Änderung und Erweiterung, mit Begründung und Zu-
sammenfassender Erklärung, wird bei der Stadt Neustadt 
a. Rbge. – Team Stadtplanung –, Theresenstraße 4, 31535 
Neustadt a. Rbge., während der Öffnungszeiten: Montag 
und Dienstag 08.00 – 16.00 uhr, Donnerstag 08.00 – 18.00 
uhr, Mittwoch und Freitag 08.00 – 12.00 uhr, zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Dies gilt auch für die VDI-
Richtlinie 2714 „Schallausbreitung im Freien“ vom Januar 
1988.

hinweise:
I. Nach § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes, und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Neu-
stadt a. Rbge. unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind.

II. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 
3 Satz 1 BauGB Entschädigung verlangen, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs gemäß § 
44 Abs. 3 Satz 2 BauGB dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der 
Stadt Neustadt a. Rbge. beantragt.

Ein Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 44 Abs. 4 
BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Neustadt a. Rbge., den 05.03.2012

STADT NEuSTADT A. RBGE.
DER BÜRGERMEISTER

im Auftrag
Dr. Weusthoff

5. Stadt  pattenSen
                                    
 einfacher Bebauungsplan nr. 701 „vardegötzen, 

reitplatz“; Beschluss über den Bebauungsplan 
gem. § 10 Baugesetzbuch (BaugB)

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB und auf-
grund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Pattensen in 
seiner Sitzung am 16. Februar 2012 den einfachen Bebau-
ungsplan Nr. 701 „Vardegötzen, Reitplatz“ als Satzung 
und die Begründung beschlossen.
Der einfache Bebauungsplan Nr. 701 „Vardegötzen, Reit-
platz“ ist nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Er bedarf daher nicht der Ge-
nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde nach § 10 
Abs. 2 BauGB.
Der räumliche geltungsbereich des Bebauungsplans liegt 
am Nordrand der Ortslage von Vardegötzen, im Anschluss 
an die vorhandene Bebauung auf der Nordseite der Straße 
„Hagenkamp“ (K 201). Er ist im untenstehenden Karten-
ausschnitt verdeutlicht.
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Interessierte können den einfachen Bebauungsplan Nr. 
701 „Vardegötzen, Reitplatz“ und die Begründung dazu in 
der Stadtverwaltung im Sachgebiet „Verwaltung, Planung, 
umwelt“, Dienstgebäude Walter-Bruch-Straße 1, während 
der Sprechstunden einsehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangen.

hinweise:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche sind zu beachten. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der einfache Bebau-
ungsplan Nr. 701 „Vardegötzen, Reitplatz“ in Kraft.

Pattensen, den 01.03.2012

STADT PATTENSEN
Der Bürgermeister

Griebe

6. gemeinde  uetze
                                    
 Satzung über eine veränderungssperre im gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes nr. 17 „orts-
kern“, ortschaft hänigsen

präambel

Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.V.m. den §§ 10 und 58 des Nds. Kommunal-
verfassungsgesetzes in der jeweils zurzeit gültigen Fassung 
beschließt der Rat der Gemeinde uetze am 01.03.2012 fol-
gende Satzung:

§ 1

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde uetze hat in sei-
ner Sitzung am 18.11.2010 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 „Ortskern“ 
Ortschaft Hänigsen, beschlossen. Der Ortskern zeichnet 
sich durch eine Gemengelage mit vielen unterschiedli-
chen Nutzungen aus (Wohnen, Landwirtschaft, Gewerbe/
Einzelhandel, öffentliche Einrichtungen, etc.). Planungs-
ziel ist diese zahlreichen Nutzungen und ihre Erforder-
nisse in Einklang zu bringen und ungewollte, konflikt-
trächtige Nutzungen sowie sogenannte Wildbauten zu 
vermeiden. Trotz der verschiedenen Nutzungen ist der 
Ortskern von Hänigsen noch immer durch (ehemalige) 
alte landwirtschaftliche Hofstellen geprägt, die ein zusam-
menhängendes, erhaltenswertes Ortsbild ergeben. Einige 
Gebäude sind Denkmal geschützt. um diese Strukturen 
zu bewahren und zukünftige Bauvorhaben gestalterisch 
dem bestehenden charakteristischen Ortsbild anzupassen 

werden örtliche Bauvorschriften (zur Gestaltung) in den 
Bebauungsplan integriert. Der Aufstellungsbeschluss ist 
am 08.02.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden. Zur 
Sicherung der Planung für den Neuaufstellungsbereich 
wird eine Veränderungssperre beschlossen. 

§ 2

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre 
entspricht dem räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 17 „Ortskern“, Ortschaft Hänigsen. Der 
räumliche Geltungsbereich ist aus dem Lageplan im Maß-
stab 1:5000 ersichtlich, welcher Bestandteil dieser Satzung 
ist und in welchem der räumliche Geltungsbereich durch 
eine schwarze gestrichelte Linie kenntlich gemacht ist.

§ 3

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre (§ 1) dürfen

 1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-
führt und bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

 2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verän-
derungen von Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme erlassen werden. Die Entscheidung über 
die Ausnahme trifft die Baugenehmigungsbehörde 
im Einvernehmen mit der Gemeinde.

§ 4

Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen 
mit der Gemeinde uetze Ausnahmen von der Verände-
rungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, 
von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauord-
nungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausfüh-
rung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte 
begonnen werden dürfen, unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 5

Diese Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung im Ge-
meinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die 
Landeshauptstadt Hannover in Kraft. Sie tritt außer Kraft, 
sobald und soweit der aufzustellende Bebauungsplan Nr. 
17 Ortskern“ Ortschaft Hänigsen, in Kraft tritt, unabhän-
gig davon spätestens nach Ablauf von 2 Jahren seit ihrer 
Bekanntmachung. 

uetze, den 07.03.2012

GEMEINDE uETZE
Der Bürgermeister
Werner Backeberg
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       anlage:

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2012  
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7. Stadt  wunStorf                   

 haushaltssatzung der Stadt wunstorf für das haus-
haltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Wunstorf in sei-
ner Sitzung am 25.01.2012 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 1.1 der ordentlichen Erträge auf 71.095.600 Euro
 1.2 der ordentlichen  

Aufwendungen auf 71.095.600 Euro
 1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro
 1.4 der außerordentlichen  

Aufwendungen auf 0 Euro

2. im finanzhaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 2.1 der Einzahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit 68.117.200 Euro
 2.2 der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit 64.725.500 Euro

 2.3 der Einzahlungen  
für Investitionstätigkeit  1.827.600 Euro

 2.4 der Auszahlungen  
für Investitionstätigkeit 11.788.400 Euro

 2.5 der Einzahlungen  
für Finanzierungstätigkeit 2.655.000 Euro

 2.6 der Auszahlungen  
für Finanzierungstätigkeit  1.795.000 Euro

 festgesetzt.

 nachrichtlich:

 Gesamtbetrag
 -  der Einzahlungen  

des Finanzhaushaltes 72.599.800 Euro
 -  der Auszahlungen  

des Finanzhaushaltes 78.308.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 2.350.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 15.415.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Li-
quiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszah-
lungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden 
für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. grundsteuer
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen  

Betriebe (Grundsteuer A) 440 v.H.
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v.H.

2. gewerbesteuer 440 v.H.

Wunstorf, 26.01.2012

STADT WuNSTORF
Rolf-Axel Eberhardt

Bürgermeister

Bekanntmachung der haushaltssatzung für das haus-
haltsjahr 2012

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Wunstorf 
für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gem. § 114 Abs. 
2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 NKomVG erforder-
liche Genehmigung ist durch die Region Hannover - Team 
Kommunalaufsicht - am 01. März 2012 erteilt worden.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt in der Zeit 
vom 19. März 2012 bis einschließlich 27. März 2012 zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Wunstorf, Südstraße 
1, Gebäude D, Zimmer D 127, während der Dienststunden 
öffentlich aus.

Wunstorf,  15. März 2012

STADT WuNSTORF
Der Bürgermeister

Im Auftrag
Andreas Saars

c) SonStIge  BekanntMachungen

 wasserzweckverband peine

 Bestätigungsvermerk des abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Wasserzweckverbandes Peine für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Entsprechend § 25 
Abs. 1 Satz 2 EigBetrVO Nds wurde der Prüfungsgegen-
stand erweitert. Die Prüfung erstreckte sich danach auch 
auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbands sowie darauf, 
ob der Verband wirtschaftlich geführt wird. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten, der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung und 
den ergänzenden Bestimmungen der Verbandsordnung 
liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers und 
Verbandsgeschäftsführers. unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
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der Buchführung und über den Lagebericht, über die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbands sowie darüber, 
ob der Verband wirtschaftlich geführt wird, abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 
317 HGB in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Satz 2 EigBetrVO 
Nds unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer festge-stellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung durch den Verbandsvorsteher und 
den Verbandsgeschäftsführer sowie der wirtschaftlichen 
Verhältnisse wurden entsprechend dem IDW Prüfungs-
standard „Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG“ durchgeführt. Ob der 
Verband wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der 
Einhaltung des Wirtschaftsplans beurteilt. Dabei ist es 
nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweck-
mäßigkeit der Entscheidungen des Verbandsvorstehers 
und Verbandsgeschäftsführers und die Geschäftspolitik zu 
beurteilen. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche umfeld des Verbandes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers 
und Verbandsgeschäftsführers sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.
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unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss des Wasserzweckverbands Peine den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Verbandsordnung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Geschäfts-
führung durch den Verbandsvorsteher und den Verbands-
geschäftsführer erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung 
der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabili-
tät geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Der Verband 
wurde wirtschaftlich geführt.

Hannover, den 08. September 2011

BrS treuhand gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Peine sieht für er-
gänzende Feststellungen zum Prüfungsbericht keinen An-
lass.
Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes 
Peine hat in der Sitzung am 09.12.2011 den Jahresab-
schluss 2010 einstimmig festgesetzt sowie dem Vorstand 
und der Geschäftsführung einstimmig Entlastung erteilt.
Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang 
und der Lagebericht für 2010 sowie der uneingeschränk-
te Bestätigungsvermerk der Prüfungsgesellschaft liegen in 
der Zeit von 18.04. – einschl. 26.04.2012 im Verwaltungs-
gebäude des Wasserverbandes Peine, Horst 6, Zimmer 70 
(Büro Hr. Lüders) öffentlich aus.

Peine , den 06.03.2012

Baas
Vorsitzender der Verbandsversammlung


